
Klickanleitung ELSTER
Erstellung einer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes auf den 01.01.2022

Musterfall gemischt genutztes Grundstück 

Beispiel: OHG mit 3 Beteiligten

die wirtschaftliche Einheit besteht aus drei Flurstücken mit zwei Bodenrichtwerten

auf dem Grundstück stehen drei Gebäude/Gebäudeteile, mit folgender Nutzung:

1.) Wohnung 120 m² (entspricht 30%)

2.) Büro 50 m² (entspricht 7,5%)

3.) Lagerhalle mit 250 m² (entspricht 62,5%)
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Loggen Sie sich zunächst 

bei ELSTER ein

www.elster.de

 Wählen Sie Jetzt einloggen.

 Suchen Sie über Durchsuchen Ihre 

Zertifikatsdatei raus.

 Geben Sie Ihr Passwort ein.

 Wählen Sie Login.
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http://www.elster.de/


Formular auswählen

Wählen Sie für ein Grundstück 

in Thüringen „Grundsteuer für 

andere Bundesländer“.

Fahren Sie über die Schaltfläche Weiter fort.
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Datenübernahme (optional)
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Wählen Sie

Ohne Datenübernahme fortfahren, 

wenn Sie bisher noch keine 

Feststellungserklärung versendet 

haben. 

Haben Sie bereits mindestens eine 

Feststellungserklärung versendet, 

können Sie die Daten aus der 

Erklärung übernehmen, um Arbeit 

und Zeit zu sparen. Sie müssen in 

diesem Fall nur noch abweichende 

Daten ändern. 



Speichern des Formulars

Wichtig

Ab diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, das Formular jederzeit zu speichern oder auch ohne Speicherung zu verlassen. 

Zusätzlich wird das Formular in festen Zeitabständen automatisch gespeichert. 

Sollte ELSTER einmal außerplanmäßig beendet werden, wird bei der nächsten Anmeldung auch eine Wiederherstellung des letzten 

Formularentwurfs versucht.
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Anlagenauswahl

Hier wählen Sie die benötigten Anlagen aus.

Der Hauptvordruck (GW1) ist vorausgewählt und immer zu verwenden.

Für das gemischt genutzte Grundstück müssen Sie zusätzlich die Anlage Grundstück (GW2) verwenden.

Klicken Sie nach der Auswahl auf Weiter.
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Startseite des Formulars

 Wählen Sie für ein Grundstück in Thüringen „Aktenzeichen“ aus

(nicht Steuernummer).

 Wählen Sie das Bundesland aus, in dem das Grundstück liegt.

 Sie benötigen das Aktenzeichen, unter dem das Grundstück 

geführt wird, das Sie gerade erklären. Dieses finden Sie auf dem 

Informationsschreiben vom Finanzamt oder auf einem 

Einheitswertbescheid. Das Aktenzeichen umfasst 17 Stellen.

Tragen Sie ihr Aktenzeichen ohne Trennstriche (/) ein. 

 Klicken Sie anschließend auf Nächste Seite >.
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Angaben zur Feststellung

Klicken Sie auf Nächste Seite >.

 Wählen Sie als „Grund der Feststellung“ immer 

„Hauptfeststellung“ aus.

 Das gemischt genutzte Grundstück stellt bewertungsrechtlich ein 

„bebautes Grundstück (wirtschaftliche Einheit des 

Grundvermögens)“ dar. 

 Klicken Sie anschließend auf Nächste Seite >.
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Lagedaten

Tragen Sie hier die Adressdaten zur Lage Ihres 

Grundstücks ein. 

Die Angabe der korrekten Lage ist wichtig für die 

eindeutige Bezeichnung der wirtschaftlichen 

Einheit. 

In das Feld „Zusatzangaben“ in Zeile 6 können Sie 

zum Beispiel eine Wohnungsnummer, 

Teileigentumsnummer oder einen Ortsteil 

eintragen.

Klicken Sie anschließend auf Nächste Seite >.
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Gemarkung und Flurstücke

Jedes Grundstück erstreckt sich über ein oder 

mehrere Flurstücke. Daher sind Eintragungen zu 

mindestens einem Flurstück notwendig. 

Über die Schaltfläche 

+ Gemarkung und Flurstück hinzufügen

können Sie Eintragungen zum 1. Flurstück 

vornehmen sowie ggf. weitere Flurstücke 

hinzufügen. 
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Gemarkung und Flurstücke

• Gemarkung

• Flur

• Flurstück: Zähler und Nenner sowie 

• Fläche 

können Sie dem Grundsteuer Viewer Thüringen entnehmen.

https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/grundsteuer.html

Weitere Informationen zum Grundsteuer Viewer Thüringen finden 

Sie auf der nächsten Seite.

Hinweis: Nicht in jeder Gemarkung sind Fluren (Kennzahl 13) 

vorhanden und nicht jedes Flurstückskennzeichen hat einen 

Nenner (Kennzahl 15). Lassen Sie in diesem Fall die 

entsprechenden Felder frei. 

weiter auf Folie13
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Das Grundbuchblatt finden Sie 

im Grundbuchauszug. Sollte 

Ihnen kein Grundbuchauszug 

vorliegen, lassen Sie die Angabe 

weg.

https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/grundsteuer.html


Grundsteuer Viewer Thüringen

Geben Sie die Lagedaten ein oder zoomen Sie in die Karte 

und klicken Sie auf Ihr Grundstück.

Es öffnet sich ein Sonderauszug für Zwecke der 

Grundsteuer, aus dem Sie die grundstücksbezogenen 

Daten entnehmen können. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sonderauszug. 

Reichen Sie den Sonderauszug nicht beim Finanzamt ein.

Musterstadt

Musterstraße 10a
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Gemarkung und Flurstücke

Zeile 11, Kennzahlen 17 und 18:

Hier ist einzutragen, zu welchem Anteil das Flurstück der 

wirtschaftlichen Einheit zuzuordnen ist / zu welchem Anteil das 

Flurstück dem Eigentümer/der Eigentümergemeinschaft gehört. In 

diesem Fall gehört das gesamte Flurstück der OHG allein, somit 

muss jeweils eine 1 eingetragen werden. 

Unterlassen Sie diese Angabe, wird Ihnen ein Fehler angezeigt.

Zeile 11, Kennzahl 19:

Hier wird Bezug auf die Anlage Grundstück (GW 2) genommen. 

Wenn das Grundstück nur aus einem Flurstück besteht, ist immer „1 -

erste Fläche: Für dieses Flurstück gilt der in Anlage Grundstück 

erklärte erste Bodenrichtwert“ auszuwählen. Besteht das Grundstück 

aus mehreren Flurstücken mit unterschiedlichen Bodenrichtwerten, 

ist für den geringeren Bodenrichtwert die „1…“ auszuwählen und für 

den höheren Bodenrichtwert die „2…“.

Schließen Sie die Eintragung mit 

Gemarkung und Flurstück übernehmen > ab.
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Gemarkung und Flurstücke

Wenn sich das Grundstück über mehrere 

Flurstücke erstreckt, müssen Sie erneut die 

Schaltfläche

+ Gemarkung und Flurstück hinzufügen

auswählen und weitere Flurstücke angeben.
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Gemarkung und Flurstücke

In diesem Beispiel soll das 3. Flurstück einen anderen Bodenrichtwert haben, als Flurstück 1 und 2. Daher ist beim dritten Eintrag in 

Zeile 11 die „2 – zweite Fläche …“ auszuwählen. Bei den ersten beiden Flurstücke muss jeweils die „1 – erste Fläche …“ ausgewählt 

werden.
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Gemarkung und Flurstücke

Haben Sie alle Flurstücke erfasst, gehen Sie auf 

die Nächste Seite >. 
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Eigentumsverhältnisse

Wählen Sie aus der Liste das zutreffende 

Eigentumsverhältnis aus. 

Für das vorliegende Beispiel ist 

„7 Grundstücksgemeinschaft ausschließlich von 

natürlichen Personen“ auszuwählen.

Hinweis: Bei Erbengemeinschaften, 

Bruchteilsgemeinschaften und Gemeinschaften ohne 

geschäftsüblichen Namen ist das Aufklappfeld zu 

öffnen und es sind entsprechende Angaben 

vorzunehmen. 

Bei einer OHG sind hier keine Eintragungen 

vorzunehmen. 
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Eigentümer / Beteiligte

Über die Schaltfläche 

+ Eigentümer(in) / Beteiligte(n) hinzufügen

können Sie die Eigentümer hinzufügen. 

Tragen Sie bitte zu jedem Eigentümer die 

erforderlichen Daten ein.
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Eigentümer / Beteiligte

Die Steuernummer und die Identifikationsnummer 

können Sie zum Beispiel dem letzten 

Einkommensteuerbescheid entnehmen. Sollte Ihnen 

Ihre Identifikationsnummer nicht bekannt sein, können 

Sie diese beim Bundeszentralamt für Steuern 

(www.bzst.de) erfragen. 

Soweit Ihnen diese Angaben für die Miteigentümer 

nicht vorliegen, können Sie die entsprechenden Felder 

frei lassen. Eine Adresse muss jedoch immer 

eingetragen werden.

Fehlen Steuernummer und Identifikationsnummer, 

erscheint ein  Hinweis. 

Die Erklärung kann dennoch versendet werden.
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https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=%24seitenname


Eigentümer / Beteiligte

Hier ist der Anteil der Eigentümer am Grundstück 

einzutragen.

Gehört das Grundstück jedem Beteiligten zu 1/3, ist bei 

„Anteil am Grundstück“ jeweils bei Zähler die 1 und bei 

Nenner die 3 einzutragen.

Wenn Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, 

bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche

Eigentümer(in) / Beteiligte(n) übernehmen >.
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Eigentümer / Beteiligte

Fügen Sie über die Schaltfläche 

+ Eigentümer(in) / Beteiligte(n) hinzufügen

noch die anderen Eigentümer hinzu. 

Wenn Sie alle Eigentümer / Beteiligten erfasst haben, 

klicken Sie auf Nächste Seite >.
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Empfangsvollmacht

Bei einer Grundstücksgemeinschaft sind 

Angaben zu einem 

Empfangsbevollmächtigten zu machen. 

Das kann z. B.  ein Beteiligter oder auch 

ein Steuerberater sein. 

Haben Sie einen 

Empfangsbevollmächtigten angegeben, 

gehen Sie auf die Nächste Seite >. 
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Angaben zum Grundstück

Wählen Sie aus der Liste die Art des 

Grundstücks aus. 

Sind Sie sich unsicher, zu welcher Art Ihr 

Grundstück gehört, erhalten Sie weitere 

Informationen über das blaue Fragezeichen.

Klicken Sie anschließend auf Nächste Seite >.

Definition gemischt genutztes Grundstück:

Gemischt genutzte Grundstücke sind 

Grundstücke, die

• teilweise zu Wohnzwecken und teilweise zu 

anderen Zwecken (z. B. eigenen oder 

fremden betrieblichen oder öffentlichen 

Zwecken) genutzt werden und

• nicht Ein- und Zweifamilienhäuser, 

Mietwohngrundstücke, 

Wohnungseigentum, Teileigentum oder 

Geschäftsgrundstücke sind.
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Angaben zum Grund und Boden

Tragen Sie hier die Fläche und den 

Bodenrichtwert (mit Euro und Cent) ein. 

Die Daten können Sie dem Grundsteuer Viewer 

Thüringen entnehmen. 

Über das blaue Fragezeichen neben „Hilfe zur 

Ermittlung des Bodenrichtwert“ öffnet sich auf 

der rechten Seite die Hilfe. 

Dort gelangen Sie über „Thüringen“ zum 

Grundsteuer Viewer Thüringen. 
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Angaben zum Grund und Boden

Tragen Sie in Zeile 4 zunächst die Summe der 

Flächen mit dem geringeren Bodenrichtwert ein. 

In diesem Beispiel sind es 1.000m² (700 m² + 

300 m²) zu je 85,00 € Bodenrichtwert.

Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit dem blauen 

Haken ✓.

Klicken Sie auf + Weitere Fläche hinzufügen, 

um das Flurstück mit dem anderen (höheren) 

Bodenrichtwert anzugeben.

Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit dem blauen 

Haken ✓.
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Angaben zum Grund und Boden

Klicken Sie anschließend auf Nächste Seite >.
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Angaben bei Wohngrundstücken 

zum Ertragswert

Auch wenn sich in diesem Beispiel eine Wohnung auf 

dem Grundstück befindet, sind keine Eintragungen bei 

„5 – Angaben bei Wohngrundstücken zum Ertragswert“ 

vorzunehmen.

Angaben zu Wohngrundstücken im Ertragswert und 

Angaben zu Nichtwohngrundstücken im Sachwert 

schließen sich gegenseitig aus! 

Zunächst ist zu entscheiden, ob es sich um ein 

Wohngrundstück (Ein- oder Zweifamilienhaus, 

Mietwohngrundstück) oder um ein Nichtwohngrundstück 

handelt. 

Hinweis: Wohngrundstücke dienen zu mindestens 80 % 

Wohnzwecken.

27



Angaben bei Nichtwohngrundstücken 

zum Sachwert

Wählen Sie + Gebäude / Gebäudeteile hinzufügen, um 

die einzelnen Gebäude / Gebäudeteile zu erklären.

Tragen Sie bitte die Nummer des Gebäudes aus dem 

Lageplan ein. Schicken Sie den Lageplan nicht an das 

Finanzamt, solange Sie nicht dazu aufgefordert werden. 

Ist kein Lageplan vorhanden, nummerieren Sie die 

Gebäude - beginnend mit 1 - durch.

Wählen Sie die passende Gebäudeart aus der Liste aus 

(hier nicht vollständig dargestellt). Für die Wohnung 

wählen Sie „gemischt genutzte Grundstücke 

(Wohnhäuser mit Mischnutzung)“ aus.

Wenn Sie eine Gebäudeart angeben müssen, die nicht in 

der Liste aufgeführt ist, wählen Sie bitte eine 

vergleichbare Gebäudeart. Beispiele für nicht aufgeführte 

Gebäudearten können Sie der Tabelle hinter dem 

Fragezeichen entnehmen.
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Angaben bei Nichtwohngrundstücken 

zum Sachwert

Tragen Sie Baujahr und Bruttogrundfläche ein sowie 

ggf. Jahr der Kernsanierung und Abbruchverpflichtung 

sowie eine ggf. dem Zivilschutz dienende Fläche des 

jeweiligen Gebäudes / Gebäudeteils ein.

Die Bruttogrundfläche ist die Summe der nutzbaren 

Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks und 

der Grundflächen der äußeren Maße der Bauteile. Diese 

schließt die Bekleidung, zum Beispiel Putz und 

Außenschalen, ein. Details sind hinter dem Fragezeichen 

enthalten. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche 

Gebäude / Gebäudeteile übernehmen > .
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Angaben bei Nichtwohngrundstücken 

zum Sachwert

Wählen Sie erneut + Gebäude / Gebäudeteile hinzufügen, 

um weitere Gebäude / Gebäudeteile zu erklären.

Tragen Sie die Lageplannummer ein.

Wählen Sie die passende Gebäudeart aus der Liste aus 

(hier nicht vollständig dargestellt). Für das Büro wählen Sie 

„Bürogebäude, Verwaltungsgebäude“ aus.

Tragen Sie Baujahr und Bruttogrundfläche ein sowie 

ggf. Jahr der Kernsanierung und Abbruchverpflichtung 

sowie eine ggf. dem Zivilschutz dienende Fläche des 

jeweiligen Gebäudes / Gebäudeteils ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 

Gebäude / Gebäudeteile übernehmen > .

Gehen Sie so auch für die Lagerhalle vor. 
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Angaben bei Nichtwohngrundstücken 

zum Sachwert

Klicken Sie auf  > Nächste Seite, wenn Sie alle 

Gebäude / Gebäudeteile erfasst haben.
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Prüfen

Weitere Eintragungen sind in diesem Beispiel nicht notwendig. Auf der linken Seite sind die Felder blau hinterlegt, in denen Sie Eintragungen 

vorgenommen haben. Durch anklicken der Schaltfläche, können Sie in den jeweiligen Bereich zurückkehren. Die grüne Markierung zeigt an, wo 

Sie sich gerade befinden. 

Haben Sie alle Eintragungen vorgenommen, ist der Fall zu prüfen. Wählen Sie hierfür die entsprechende Registerkarte aus.
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Prüfen

ELSTER zeigt Ihnen an, wo noch Fehler oder Hinweise vorhanden sind. Bei Fehlern müssen Sie Eintragungen oder Korrekturen vornehmen, 

wenn z. B. kein Aktenzeichen eingetragen wurde oder dieses unplausibel ist. Hinweise können bearbeitet werden, müssen jedoch nicht 

bearbeitet werden. Sie verhindern das Absenden der Erklärung nicht.

Um einen Hinweis oder Fehler zu bearbeiten, 

müssen Sie auf die jeweilige Verlinkung 

klicken, z. B. > Betroffene Formularfelder.

Klicken Sie auf Weiter oder auf die 

Registerkarte Versenden.
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Kontrollieren und Absenden 

Auf der letzten Seite können Sie alle Eintragungen noch einmal einsehen und den Fall Absenden. 

Sie können die auf dieser Seite aufgeführten Angaben drucken. Des Weiteren wird Ihnen nach dem Absenden ein Übertragungsprotokoll in Ihre 

übermittelten Formulare eingestellt, das alle im Formular erfassten Angaben enthält und ebenfalls ausgedruckt werden kann.
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